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Rt. 266 Laugruschwalbach, Freitag, 12. November 1915.

R« tlicher Seil.

in
Bekanntmachung.

Landwirt hatte seivem Pferd mehr wie 3 Pfund H fer
verabreicht und bei der Kontrolle zu seinem Entschuldi-

nklart, er wolle, wenn sein Hafer verfüttert sei, sein
mi Kunstfutter ernähren, sodaß in einem Jahr der
«»nitt von 3 Pfund Hafer den Tag nicht überschritten

Das Reichsgericht hat entschieden, daß eine derarige
Id'gung nicht durchschlageund hat die Bestrafung deS
rtr aufrecht erhalten.

\ warne daher, mehr wie 3 Pfund Hafer an 1 Pferd
zu verfuttern und ersuche die Herren Bürgermeister, dies

iraj bekannt zu machen.
!, den 7. November 1915.

Der Königliche Landrat.
J . V. : Dr. Ingens hl,  KreiSdeputierter.

Der Weltkrieg.
W. T.B. Großes Hauptquartier, 11. Nobr. (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
An verschiedenen Stellen der Front Artilleriekämpfe, sowie

lelbhaste Minen- und Handgranatentätigkeit.
Ein englisches Flugzeug mußte nordwestlich von Bapaume

landen; die Insassen sind gefangen genommen.

die Gemeinde-Vorstände der Landgemeinden.
° Reihe von Gemeinden hat Wegearbeiten abgelehvt mit
runbang. daß augenbl cklich Arbeitskräfte und Gespanne
Dies ,st zur Zeit richtig; sowie sich aber die Berhält-

müsse« die Arbeiten vorgenommenwerden, und
»-alb notwendig, daß die Mittel und vor all. m Zu

zur Verfügung st.h n und in die Voranschläge auf.
' Iwd. Ich werde daher die unzulängliche» Beschlüsse

«»Magen unter Hinweis auf diese Verfügung zurück
,Mache, neue die Ausführung sichernde Beschlüsse

SÄLÄ - tole ***> in  dies «« Jahre, auf die be-
Verhältnisse weitgehend Rücksicht nehmen.

chwalbach, den 8. November 1915.
Der Königliche Landrat.

I . B.: Dr. Jngenohl,  Kreisdeputierter.

&io#en

Betrifft : Kriegsgefangene,
von Eßwaren ufw. an Kriegsgefangene und

von Briefschaften der Kriegsgefangenendurch
ist verboten.

ist schon strafbar,
rch, de« 5. November 1915.

Der Königliche Landrat.
3 - B. : Dr . Jngenohl , Kreisdeputierter.

“•« sofortige Angabe, ob etwa Fälle von lleber-
-qen durch Kriegsgefangeneau die Zivilbevölker-» und.
°icht erforderlich.

den 10. November 1915.
Der Königliche Landrat.
Dr. Jngenohl , Kreisdeputierter.

Oestlicher Kriegsschauplatz
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.

Bei Kemmern(westlich von Riga) wurden gestern drei
Angriffe, die durch Feuer russischer Schiffe unterstützt wurden,
abgeschlagen. In der Nacht sind unsere Truppen planmäßig
und ungestört vom Feind aus dem Waldgelände westlich und
südwestlich von Schlok zurückgezogen worden, da es durch den
Regen der letzten Tagen in Sumpf verwandelt ist.

Bei Bersemünde(südöstlich von Riga) kam ein feindlicher
Angriff in unserem Feuer nicht zur Durchführung. Bei einem
kurzen Gegenstoß nahmen wir über 100 Russen gefangen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

vonBayern.
Die Lage ist unverändert

Heeresgruppe des Generals von Linsingen.
Unterstützt von deutscher Artillerie warfen österreichisch¬

ungarische Truppen die Russen aus Kosciuchnowka(nördlich
der Eisenbahn Kowel- Sarny) und ihren südlich anschließen¬
den Stellungen. 7Offiziere, über 300 Mann, 8 Maschinen¬
gewehre wurden eingebracht. Südlich der Bahn scheiterten
russische Angriffe.

Balkan - Kriegsschauplatz.
Die Verfolgung der Serben im Gebirge südlich der west¬

lichen Morawa hat gute Fortschritte gemacht. Ueber 400»
Serben wurden gefangen genommen.

Die Armee des Generals Bojadjeff hat die Morawa an
mehreren Stellen überschritten.

Oberste Heeresleitung.

3-B.:
Mer Kr-tgrtrride verfüttert, versündigt

stcha« Uaterlarrdev«d « acht sich strafbar.



Zwei feindliche Kriegsschiffe versenkt.
* Berlin . 10. Nov. (amtlich.) Am 5. November wnrde

am Eingang des finnischen Meerbusen da» Füh - erfahrzeug

«ördlich von Dünkirchen ein  französische » Torpedo
boot durch unsere Unterseeboote versenkt. ,

Der Chef de» Admiralstab» der Marine.

(Fortsetzung.)

Der Doppelgänger.
Roman von H. Hill.

(Nachdruck verboren.f u

SRerttie Roumier blickte eine Weile schweigend vor sichtz.
n saate sie wieder in dem liebenswürdigen Ton, der mbinJ aSieJ l ‘ 1 . hntte. *u » ertha:zu Hertha:

f 9 Je hab n da eine eigentümliche Situatwn geschaffen.tz-re yaoen» » . mutz tch mich mitn.
Ljih „ m u»d ich- mb Sie schon°chich.». ,. E

L-,ch7Ät - »» dm Man», dir cm, de, Jacht Ich«*«»>«fÄJSr MŜWLu«.«.
äsr| L -L .- r .stzA >”

SSÄ l !Ä st-h-»l da»» beugte sich

rMSLLZÄrAL
gehandelt hatte,' war eine Gefangene.

«»r*.̂ r̂MÄ K£«
8» 000 » - ÄÄ -ta - S

und Franzosen au, e 3 • Kilometern entgegen.

Der Kamp! °E " e ^ »tetruvVen  in Haufen oder er-
»Men d'e Flucht.  Die V-rlust- der Feinde sind ungeheuer,
während die der Bulgaren verhältnismäßig gering.

2t . Kapitel.

. Der iialt - utlch- « - t t°U-. t,« ° B- ' " -»-

W8MV
wird nach Beendigung de» Kriege» vollzogen werden.

Rertbe Roumier war mit Voules in das Zim« » -

es 7 rä Äsr™91“tfc&A s
nicht glauben würde, wenn es mir jemand erzählte.

Voules stimmte in das Lachen ein. g«,et  AB
Es ist einfach närrisch." sagte der Lang . , 5 [

h°i u «Äiari - ,a, * J *
smivfiirfifeit Burkhardt, seinem Doppelgänger- Un »

bll;säTÄÄ « <Ä
"°°'. 'N » - id » ^ 2 °°i« TB. Ncht°" w« / °D-' ch ->-

ftÄff mit otjebU » Satemen°d--!°h--° » uede.
iatibct gj o0  ( 2BI ©. Nichtamtlich.) Die Admi-

m fS 'vhtet '- Der Zerstörer„Loui»" ist im östlichen Mit-
L - V °-d-t; -- ist - - - - °ch -t° « ' °ck. Di- S -I- S« -
ist gerettet.

, l0  Nov . (WTB. Nichtamtlich.) Meldung
ke» Reuterschen Bureau». Der König  führte heute früh
$£ , SSÄ stst, -i°-m UafaU de» « °-st« im StaaiS-ai-

? °« 'Ä °7da °m  10 . 810». (®« f. « >» > 3» d-r N-h-

englisch-- Blatter der Wall'ahrUort vieler Tausender ist.

^^ tetro bemaliHik!en i ?̂lls £ nee§09SoImllen."
’ Berthe blickte gedankenvoll vor stch hrn.

bietenlichm?s AcL -ne" M?g'ick,keitm. Fi - MÄ
issürtssrss SÄ̂ .T̂̂ssr' jä*?'
Kt hoch genug, daß ihr auch dieser Weg
Das einzige, ivas wir zu fiirchten haben, ist, daß
Fenster heraus um Hilfe schreit. Aber es ist shr . PstV
daß sie das tut. deun fre wird sich wohl hüten,
uns zu gebrauchen."

„Wie wäre es, wenn wir sie dazu
hierher zu locken, und dann - i , er macht
Handbeivegung am Halse.^ «Mufnff nt ntd

au»E

wissen^ daßHr hier sind. Wir « mit«.itg gV
nichts mehr von uns zu furchiĝ hat. ß ^ balinWorte bestätigen muß. Der Brief , kann- -Worte bestätigeii mutz, ch,er , kann. "
muß so abgefaßt sein, daß er nlchts m r^ i
auf den Plan nicht ein, müssen wir siem t Gew ^ ^
Die Wände sind in diesem Hause dick genug. ^ i
rufe nichts schaden- außerdem haben die Be J

. Haag.  10 . Nov. (Zeus. Blu.) Eine halbamtliche Mel-
duug au» London  sagt, daß England  die letzte Note de»
amerikanischen Präsidenten Wilson  gegen die eng-
lisch « Blokadepolitik ablehnt  und nicht, an seinem bi»,
herigen Standpunkt ändern werde.

so etwas taube Ohren." - Läch^
' Die beiden lächelten, es war aber ein *
mandem Freude machen konnte. ^ j

Das meine ich auch, mgle Bomev. »-o ^ ^uii

mwn ist sehr fein und wohl ausführbar. W J
Snfbil Fer°,°t Kf - * * * Ä %B-tih- r-g iV- UV .‘“ ‘„“Udtä ct»*l

» Petersburg.  10 . Nov. (WTB. Nichtamtlicĥ) Der
Kaiser  und der Thronsolger reiste« am 9. November von
Za-ckojo Szelo an die Front de» Feldheere».

Berthe zog ihre Uhr und. trat an: em ^ ,u

Lokale».
E- «a.«si»,» atdach, lü. November. (Sch vsfensitzung .j Die) Wambacki steht unter der Anklage im

Landwirtin JohanmiteR. zu Wam q &6ef̂ [o g,,ahmten
Sommer und Herbstd. Js . ^ S-ietz'- ormgerreŵ \ at  ü6ex.
Hafer an Vieh derfuttert zu ha . verurteilt . Nur ihrer bis-Bis ä« S ä » « «
aus Gefängnis erkannt wurde. ^

krübestens zwei Stunven zuruu.,
Dunkelheit kann er überhast an dw Jachth ^ ^er doch noch emei gute Wecke, brs ferne^

„Wenn es chm gelmgt. haben wir d-
ntit dem Herlocken nicht mehr notig. -, 1̂ a>

Aber 7ch zweifle daran. Eine Hoileumaschm̂;
Schiff sicher anzubringen, ist em pemüche ^«r "i1+ nprSii rfiloS machen. Es tarn (Schiff sicher auzuvringeu, ^  kann
sich nicht ganz geräuschlos machen. Es ,
w™*: ba?s »ä ä  fflÄSn?z-rmor dabei ge,adl wir». -
sein Plan gelingt, denn es 'st doch eme l«
herzulocken. Jedenfalls .sestrhrUchns»' ^ an«
„Albion" auf hoher See rn d e Luft gehl̂ «gB
was aus ihr geworden tst, und aus
Verdacht fallen."

(Fortsetzung folgt.)



tttn.)

Bekanntmachung
betreffend

lschlagnabme, Behandlung , Verwendung
„ «nd Meldepflicht von rohen HäutenÄ «nd»ca«».

yffefienbe Bekanntmachung wird auf Grund deS Gesetzes
xffen. % j{n Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 bezw. auf
’"| T ®°d br* Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom
l' ,0“ (ggnnbec 1912 in Verbindung mit der Allerhöchsten Vcr-
» » ßirfl Dom 31. Juli 1914 hiermit zur allgemeinen Kennt.

«dracht mit dem Bemerken, daß jede Zuwiderhandlung,
biellnto,j,„ich! nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
wird.' sind, »ach 8 6' ) der Bekanntmachung über die Sicher¬

er mvon Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs Gefetzbl.
®9M Jä7j Dt)et „gch § 5**) der Bekanntmachung über BorratS-

tage# vom2. Februar 1915 (Reichs-Ges'tzbl. S . 54) be-
st

bet tEisfl § 1*
törichiHn der Bekanntmachung betroffene Hegenstände.

8on dieser Bekanntmachung werden betroffen:
i) alle Grvßviehhäute und Kalbfelle, die als vollfländig-

Haut mindestens folgendes Gewicht haben:
grün . . . 10 Kg.
salzfrei . . 9 „
trocken. . . 4 „

6) fco* ganze aus militärischen Schlachtungen stammende
Gefälle von Schlachttieren aller A-t,

cj da* in den besetzten feindlichen Gebieten uvd den
Etappen- und Operationsgebieten gewonnene Gefälle
von Schlachttieren aller Art und Pferden.

limmetd
litten$t|
Ko» !
ihr
daß#I

icr Stffl»
ihr oN
. flolte»
siei| '
en*.
hres
it sicher.'

ländisches Gefälle 8 2.

itütli
bapS
>etI
tnn!

jajtti®

Beschlagnahme des inländischen Gefälles,
ut im§ l unter a bezeichneten Häute und Felle aus dem
''' Wide werden hiermit beschlagnahmt.

8 3.
Weräußerungserlaubnrs.

H der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung
"Ren Gefälles, soweit es nicht a«S militärischen Schlacht-

siammt, in folgende« Fällen erlaubt:
°) von einem Schlächter*" ), der Mitglied einer Häute-

Verwertung» Bereinigung(Innung) ist, an die Häute-
verwertungS-Vereinigung (Innung) innerhalb einer
"" ' nach dem Falle« der Haut oder des F.llsS;

H Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
Ji“ i'hvtausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen

M-tzeu höĥ e Strafen verwirkt sind, bestraft:
l. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-

s-itrschaft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verlaust
oder kauft oder ein andere» Veräußerung«- oder Er-
lverbSgeschäst über ihn abschließt;

1 wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten'Gegenstände
ru verwahren joder pfleglich zu behandeln, zuwider-

, handelt;
b- wer den nach § 5 erlaffenen AuSsühruvgSbrstimmuvgen

H zuwiderhandelt.
Sei vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gefetzten Frist
*°°er wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben

*>W> mit Gefängnis bi» zu sechs Monaten oder mit
' bi, zu zehuiaufend Mark bestraft, auch können Bor-

°verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen
"?drn. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf

°ser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gefetzten
4 aber unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unver-

ue mit Gefängnis bis zu sechs Monate« bestraft,
'.^ hlächter im Sinne dieser Bekanntmachung ist der

beffeu Eigentum die Haut durch die Schlachtung oder
^ verbleibt oder übergeht.

ftr fk der zugelafsenen Großhändler ist bei der Kriegs
'« teilung de» Königlich Preußischen«riegsmivisterium»,
k 4- H, Berlin SW 48, Verlängerte Hedemannstr. 9/10

wird von Zeit zu Zeit durch die Fachpresse

eivem Schlächter, der nicht Mitglied einer Häute-
^Wtttuugs-Vereinigung(Innung) ist, an einen Händler

Tik°

(Sammler) innerhalb 4 Wochen nach dem Fallen dev
Haut oder de» FelleS;

c) von einem Händler(Sammler), dessen monatlicher Um¬
satz 100 der Beschlagnahme unterliegende Häute «nd
F-lle übersteigt, an einen von der KrtegS-Rohstoff-Ab-
teilung des Königlich Preußischen KrirgSmtnisteriumS
zugelaffeoen Großhändlerf) ;

d) von einem Händler(Sammler), besser monatlicher Um¬
satz 100 der Beschlagnahme unterliegende Häute und
Felle nicht übersteigt, an einen zugelaffeneu Großhändler
oder einen anderen Händler (Sammler) ;

e) von einer HäuteverwertungS-Bereinigung(Innung), die
einem Verband von HänteverwertangS-Bereinigungen
angehört, an oder durch diesen Verband, andernfalls
an einen zugelassene» Großhändler;

f) von einem Verband von HäuteverwertungS-Ver-
einigungen oder einem zugelafsenen Großhändler an
die Sammelstellr(8 4) ;

g) von der Sammelstelle an die Verteilungsstelle(§ 4);
h) von der Berteilungsstelle an eine Gerberei.

Diese Veräußerungen und Lieferungen sind nur erlaubt,
wenn dem Abnehmer gleichzeitig eine Rechnung über die ge¬
lieferten Häute oder Felle übergeben wird.

Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von be¬
schlagnahmtenHäute« oder Fellen ist verboten, insbesondere der
Ankauf von Häute» oder Fellen durch die Gerbereien von eines
anderen Stelle als der Verteilungsstelle.

8 4. ,
Sammelstelle und Werleilungsstelle.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist die
Deutsche Rohhaut.Aktiengesellschast, BerlinW 8. Behrenstc. 28.

Verteilungsstelle ist die KriegSleder-Aktiengesellschaft, Berlin
W 8, Behrenstr. 46.

8 5.
Wehandlung der Käule und Ielle.

Verboten ist jede Verfügung über die beschlagnahmten Häute
oder Felle, wenn nicht die folgenden Vorschriften beobachtet
werden oder worden sind:

a) Die von der Beschlagnahme betroffenen Haute «nd
Felle sind bei der Schlachtung der Tiere sorgfältig zu
behandeln. Nach der Entfernung der etwa noch an-
haftenden Fett- «nd Fletschteile ist unverzüglich nach
dem Erkalten da» Gewicht der Haut oder de» FelleS
festzustcllen. Diefe Feststellung hat nach Möglichkeit
durch eine« vereidigten Wiegemeister zu erfolgen. Das
durch Wiege« ermittelte Gewicht ist in unverlöfchlichev
Schrift (z B. auf einer an der Haut oder dem Fell
zu befestigenden Blechmarke oder durch Stemp-lauf-
druck) zu vermerken. Gleichzeitig ist das Gewicht etwa
anhaftende« DuvgS fachmännisch zu schätz:«. I ' dem
GewichtSverzeichniS ist sowohl daS durch Wiegen er¬
mittelte Gewicht als auch das nach Abzug des ge-
schätzten DunggewichtS sich ergebende Reingewicht(Grün¬
gewicht) aufzuführen. Sogleich nach dem Wiegen,
spätestens aber innerhalb 24 Stunden nach dem Fallen
ist jede Haut oder jedes Fell vom Verwahrer sorgfältig
zu salzen. Im übrigen hat jeder Verwahrer die Haut
oder da» Fell pfleglich zu behandeln.

b) Jeder Händler (Sammler) hat bis zum zweiten Tage
eines jeden Monats ein GewichtSverzeichniS deS von
ihm im vorhergehevden Monat gesammelten Gefalle»
nebst einer Rechnung darüber an den zugelaffenen Groß-
Händler einzureiche«, an den er feine Ware liefern will.

cl Jede HäuteverwertungS-Bereinigung(Innung), die einem
Verbände avgehört, hat bis zum zweiten Tage eine»
jeden Monats ein GewichtSverzeichniS über daS im
vorhergehenden Monat von ihr gesammelte Gefalle nebst
einer Rechnung darüber an den Ber>and einzureichen,

di JedeHäuleverwertungS-Vereinigung(Innung), bte keruem
Verbände angehört, hat bis zum zweiten Tage eine»
jeden Monats ein GewichtSverzeichniS über das von ihr
im vorhergehenden Monat gesammelte Gefalle nebst
einer Rechnung darüber an einen zugelaffenen Groß-
bändler einzureichen.

ei Die Verbände von HäuteverwertungS-Vereinigunge»
’ und die zugel-ffenen Großhändler haben bi» zum zehnten

Tage eine» jeden Monat» die GewlchtSve, zerchniffe de»
im vorhergehenden Monat gemeldet erhaltenen Gefälles
nebst Rechnungen darüber in der von der KriegS-Roh-
stoff Abteilung de« Kgl. Preuß. KriegSmintsterium» vor-
geschriebenen Form an die Sammelstrlle einzureichen.



§ 6
Meldepflicht.

Wer rach Maßgabe der §§ 3 und S von der VeräußeruugS-
erlaubni » keinen Gebrauch gewacht hat , hat über die in seinem
Besitz befiidlichen Häute und Felle der Meldestelle der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung für Leder- und Lederrohstoffe, Berlin W 8,
Behrenstr . 46, Meldung zu erstatten . Die Meldungen haben
auf den vorgeschriebenenVordrucken zu erfolgen, welche ord¬
nungsgemäß auSzuiüllen sind. Die Vordruck« sind bei der Melde¬
stelle der Kriess -Rohllvff-Abteilung für Leder und Lederroh¬
stoffe, Berlin W 8. Behrenstr. 46, anzuforderu . Die Meldungen
sind b!» zum SO. Tage eine» jeden Monat » für den vergangenen
Monat zu erstatten.

Gefälle aus militärischen Schlachtungen usw.
8 ?.

Gefälle aus militärischen Schlachtungen, den Hpera-
tions , Klappen- oder besetzten feindlichen Gebieten.

Da» au» militärischen Schlachtungen (auch drs J ->laude»)
sowie an» den Operation»-, Etappen- oder besetzten feindlichen
Gebieten stammende Gefälle ist beschlagnahmt. Seine Ab¬
lieferung und Verwendung ist durch besondere Vorschriften ge¬
regelt.

Gestattet ist der Bezug derartigen Gefälles nur von der
Verteilungsstelle (8 4).

| Ausländisches Gefälle |
§ 8.

Ausländisches Gefälle.
Für alle im 8 l unter a bezeichneteu Häute und Felle, die

die au» dem neutralen oder verbündeten Ausland eingeführt
sind, gelten folgende besonderen Anordnungen:

a) Meldepflicht.
Die eingeführten Hänte oder Fell« unterliegen einer

Meldepflicht au die Mrldestelle der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung für Leder und Lederrvhstoffe, Berlin W 8,
Behrenstr. 46, von der Vordrucke für die Meldungen
avzufordern sind.

Zar Meldung verpflichtet ist jede Gerberei inner-
halb eiaer Woche nach Eingang von ausländischen
Häuten oder Felle« bei ihr oder ihrem Lagerhalter.
Andere Handel- oder gewerbetreibende Personen, Gesell¬
schaften oder landwirtschaftliche Betriebe , Kommune«,
öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände, die
ausländische Häute im Eigentum oder Giwahrsam
haben, sind nur meldcpflichttg, sofern der Vorrat
mindestens 100 Häute oder Felle beträgt und diese
einen Monat im Inland gelagert haben, ohne einer
Gerberei zugeführt zu sein. Die Meldung hat inner¬
halb einer Woche nach Ablauf der Monatsfrist zu ge¬
schehen.

b) Lagerbuchsührung.
Jeder Meldepflichtigevon ausländischen Häuten hat

«in Lagerbuch zu führen, au» dem jede Aeuderung in
dem Vorrat der m,ld,pflichtigen Häute und ihre Brr-
Wendung ersichtlich sein muß.

c) Behandlung des Gefälle ».
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälle», welcher

den Vorrat nicht Pfleglich behandelt und übersichtlich
lagert , hat die sofortige Enteignung zu gewärtigen.

8 9.
Ausnahmen.

Die Krieg»-Rohstoff-Abteilung drs Königlich Preußischen
Kriegsministeriums, Berlin SW 48, Verlängerte Hedemann¬
straße 9/10 , kann Ausnahmen von den Anordnungen dieser Be¬
kanntmachung gestatten. Die Entscheidung muß schriftlich er-
folgeu.

8 10.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 10. November 1815
in Kraft . Bon diesem Zeitpunkt an sind die am 23. Novbr.
1914 im Deutschen ReichSauzeiger veröffentlichteBeschlagnahme¬
verfügung über Großoiehhäute, sowie die Nachträge zu ihr auf¬
gehoben.

IranKfurt a . M , de« 10. November 1815.
Slellvertr . Generalkommando.

1701 18. Armeekorps.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme!

dem schmerzlichen Verluste unseres lieben
Sohnes, Bruders, Schwagers und Onkels

Wilhelm
sagen wir allen unseren herzlichsten Dank.

Im Namen der trauernden Angehörigen!
1702  Karl Prinz u. Familie.

Langenschwalbach, den 11. November 1915.

Bekanntmachung.
Kolzkäufer , die ihr Holz  bi » zum 15. b.

nicht aus dem hiesigen Stadtwalde abgefahreohaben,«
zur Anzeige gebracht.

Langenschwalbach,  den 4. November 1915.
1679 Die Wolizeiverwallung.

Iagdderpachtnuj
Ich beabsichtige die Iagdnuhung hiesiger Sw

300 Hektar groß, bestehend auS Hafen, Reh und zeitloch>
wild. Montag , den 22.  Wovemöer , Nachmittags lf
freihändig, aus hiesigem Bürgermeisterzimmer zu vrrpach

Die Pachtbedivgungen können bei dem Uoterzi
eingesrhen werden.

Oberseelbach,  den 6. November 1915.
Der Jagdbarst,hn: j

1693 W endland.

Manch Much
hat bedauert, daß Dr. GetKer's Fabri¬
kate zeitweise während de» Krieges nicht
zu haben waren. Jetzt sind sie überall
wieder vorrätig uud man fordere daher
stets die echten

Dr.Oetker’s Fabrik!
1643 mit der Schutzmarke „Oetker'» Hellk

Hute
werden neu angefertigt, sowie
garniert und umgearbeitet bei
billigster Berechnung.
1570 Auguste Kraft,

Adolsstraße 19.

NB. Moderne Isormen u.
Zutaten vorrätig.

Schöne

ParterrewO
auf 1. Januar zu
bei

Schn

Zucht»
unter Garantie zu
bei

Eberhaltermr


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

